
17. Mai 2022

IDW PS 340 n.F. Lessons Learned
Erkenntnisse aus der ersten Prüfungssaison
Risk Management Congress 2022



IDW PS 340 n.F. Lessons Learned - Erkenntnisse aus der ersten Prüfungssaison Deloitte 2022 2

Regulatorische Rahmenbedingungen zur Einrichtung und Prüfung des Risikofrüherkennungssystems

IDW PS 340 n.F. Lessons Learned - Erkenntnisse aus der ersten Prüfungssaison 

§ 91 Abs. 2 AktG

IDW PS 340 n.F.

§ 317 Abs. 4 HGB

„Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu 
treffen, insbesondere ein Überwachungs-
system einzurichten, damit den Fortbestand 
der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen 
früh erkannt werden.“

Seit Inkrafttreten des Unternehmens-
stabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz
(StaRUG) am 1. Januar 2021 sind auch 
Geschäftsführer anderer Gesellschaftsformen, 
insbesondere einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH), zur 
Krisenfrüherkennung verpflichtet. Ein an 
Unternehmensgröße und –komplexität
angepasstes Risikofrüherkennungssystem 
(RFS) im Sinne des IDW PS 340 n.F. gilt dabei 
als sicherer Hafen.

„Bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft 
ist außerdem im Rahmen der Prüfung zu 
beurteilen, ob der Vorstand die ihm nach § 91 
Abs. 2 des Aktiengesetzes obliegenden 
Maßnahmen in einer geeigneten Form 
getroffen hat und ob das danach 
einzurichtende Überwachungssystem seine 
Aufgaben erfüllen kann.“

Der IDW PS 340 zur Prüfung des RFS 
konkretisiert die Maßnahmen nach § 91 Abs. 
2 AktG als Prüfungsgegenstand und gibt bei 
der Prüfung zu beachtende Prüfungsanforder-
ungen vor.

Die im Jahr 2020 (2022) verabschiedete 
Neufassung des IDW PS 340 war in dieser 
Prüfungssaison erstmals anzuwenden für 
Prüfungen von Berichtszeiträumen, die nach 
dem 31.12.2020 beginnen.
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Wesentliche Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen zur Prüfung des Risikofrüherkennungssystems

IDW PS 340 n.F. Lessons Learned - Erkenntnisse aus der ersten Prüfungssaison 

IDW PS 340 n.F.

Der IDW PS 340 zur Prüfung des Risikofrüh-
erkennungssystems (RFS) konkretisiert die 
Maßnahmen nach § 91 Abs. 2 AktG als 
Prüfungsgegenstand und gibt bei der Prüfung 
zu beachtende Prüfungsanforderungen vor.

Die im Jahr 2020 (2022) verabschiedete 
Neufassung des IDW PS 340 war in dieser 
Prüfungssaison erstmals anzuwenden für 
Prüfungen von Berichtszeiträumen, die nach 
dem 31.12.2020 beginnen.

Wesentliche Änderungen des IDW PS 340 n.F.

Risikoidentifikation / Risikoinventar: Erweiterte konzernweite Identifikation 
bestandsgefährdender Entwicklungen auf Basis eines ganzheitlichen 
Gesamtrisikoinventars

Risikoidentifikation: Rechtzeitiges Erkennen von Risiken in einem oder mehreren 
handlungsorientierten Zeithorizonten

Risikoaggregation: Aggregation von Risiken zur Beurteilung der 
Bestandsgefährdung

Risikotragfähigkeitsanalyse: Bestimmung und fortlaufende Analyse der 
Risikotragfähigkeit

Risikobewertung: Berücksichtigung von Maßnahmen zur Risikosteuerung bei der 
Bewertung von „Nettorisiken“

Risikosteuerung: Einführung des Grundelements der Risikosteuerung in das 
Risikofrüherkennungssystem 

Dokumentation / Überwachung: Konkretisierung der Systemdokumentation zu 
den Maßnahmen nach § 91 Abs. 2 AktG
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Übersicht der RFS-Prüfungsurteile sowie gegebener Prüfungshinweise 
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Verteilung der gesamten Prüfungshinweise1 entlang der Grundelemente des IDW PS 340 n.F. in Prozent (%)Verteilung der Prüfungsurteile in Prozent (%)

RFS-Prüfungen mit bzw. 
ohne Feststellungen

41%

59%

Deep Dive siehe nachfolgende Folien

Risikokultur Ziele der 
Maßnahmen

Organisation der 
Maßnahmen

Risiko-
identifikation

Risiko-
bewertung

Risiko-
steuerung

Risiko-
kommunikation

Überwachung & 
Verbesserung

Bei 59% der RFS-Prüfungen gab es keine 
Feststellungen, jedoch immer Empfehlungen.

Bei 41% der RFS-Prüfungen gab es 
Feststellungen über Empfehlungen hinaus.

1 Hinweis: Als Prüfungshinweis wird hier und im Folgenden die Summe aus Feststellungen und Empfehlungen bezeichnet.

2 Detaillierte Informationen aus dem Vortrag erhalten Sie gerne auf Anfrage über Rene Scheffler und Tobias Flath (siehe Kontaktdaten auf Seite 7).
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Auf einem Blick: Die Top Themen der Prüfungssaison 2021 mit Implikationen für 2022
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Top Themen 
2021/22

Bedeutung der Datenqualität

Wirksamkeitsnachweis für Vorstand und Aufsichtsrat

Einsatz von Risikomanagement-Softwarelösungen

Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit bei 
unternehmerischen Entscheidungen

Verschiedene Ansätze für die Risikoaggregation & 
Risikotragfähigkeitsanalyse

Verschiedene Ansätze für die Bewertung von Einzelrisiken
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Neuauflage unserer Benchmarkstudie Risikomanagement in 2022
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2017
Risikomanagement
Benchmarkstudie zu den 
Anforderungen des PS 981

2020
Benchmarkstudie Risikomanagement 2020
Ausgestaltung von RMS nach IDW PS 981 
und IDW PS 340 n.F.

Neuauflage unserer Benchmarkstudie

Nachdem wir im Rahmen unserer Benchmarkstudie im Jahr 2020 
zuletzt den Praxisstand vor Verabschiedung des IDW PS 340 n.F. 
untersucht haben, möchten wir unsere Studienreihe gerne fortsetzen.

In einer Neuauflage 2022 soll nun u.a. der Praxisstand nach 
erstmaliger Anwendung des IDW PS 340 n.F. erhoben werden.

Über eine zahlreiche Teilnahme freuen wir uns erneut sehr. Als 
Teilnehmer profitieren Sie neben der Studienpublikation zudem von 
einem umfangreichen unternehmensindividuellen Benchmarking. 
Die Teilnahme ist kostenlos und anonym.

Sprechen Sie uns bei Interesse gerne direkt an.
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